
Beschluss:  
 
1. Der § 6 Abs. 2 der Hauptsatzung wird im 1. Satz wie folgt geändert (Änderung fett und   
    kursiv):  
    Der Hauptausschuss entscheidet abschließend im Einvernehmen mit der 
    Oberbürgermeisterin über die Ernennung, Einstellung, Entlassung sowie die Umsetzung und     
    Abordnung der Fachbereichsleiter, der Beauftragten und Leiter der Regiebetriebe  
    einschließlich der Intendanten der kulturellen Einrichtungen mit Ausnahme der   
    Eigenbetriebsleiter sowie über die Festsetzung von Vergütungen, auf die kein Anspruch    
    aufgrund eines Tarifvertrages besteht. 
 
2. Der § 4 Abs. 1 der Hauptsatzung wird wie folgt geändert: 
    Der Stadtrat wählt mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder für die Dauer der Wahlperiode  
    aus der Mitte der ehrenamtlichen Mitglieder einen Vorsitzenden und zwei Stellvertreter. Der    
   Vorsitzende führt die Bezeichnung „Vorsitzender des Stadtrates“. 
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